
BVeIwG: Ausgleichsdefizite bei Bebauungspldnauf stellung

Recht aus; gegen seine Verwaltungsmaßnahmen steht nach
$ 6 des Gesetzes (vom 02.04.1887) das Verwaltungsstreit
verfahren offen, soweit das Gleiche in Gemeindeangelegen-
heiten zur Wahrnehmung der Mitgliedenechte der Fall ist."
{vgl. Handbuch des gesamten öffentlichen Grundstücksrcchts
a .  a .  O .  S .7061 .

3. Somit bleibt festzuhalten, dass keineswegs scimfliche
Rechtspositionen, die sich aus einem Rezess heüühren, öf-
fentlich rechtlicher Natur sind. Vielmehr qehört das Sonder-
recht eines Rezessbetei l igten du I Zuweg ung zum Winschdtts-
weg dem Privatrecht und ist daher vor den ordentlichen Ge-
dchten zu verfechten.
Nur soweit es sich um die Verwaltunq und Benutzunq des
Weges. z. B. dip Regelung des Velkehr.-duL dem Weg un; die

Instandhaltung des Weges handelt, sind entsprechende An-
ordnungen des Gemeindevorstands vor den Verwaitungs-
gefichten zu vefechten.

I L  F a z i t

GleichwohL ist die Entscheidung des OLG Koblenz zutref-
fend, wenn es chtig ist, dass in jenem FaIl ein Wegerecht im
Umlegungsverfdhren durch einen Hoheirsdkt, nämlich durch
erne öf fenUich-rechtlicl begründete Dienstbarkeit eingeräumt
war. Dann handelt es sich nicht um ein Sonde[echt des Re-
zessbeteiligten auf Zuwegung zum Wirtschaftsweg. Es hätte
also des kdtisierten allgemeinen Leitsatzes des OLG in dem
e$tschiedenen FalI nicht bedurft.

Umschau

Anmerkungen zu BVerwG, Urt, - 4 C 2,07 - vom 29.08.2007
Das U eil (RdL 2008, 34) üriederholt aufs neue, der TA

Lärm komme. soweit sie das Gesetz konkretisieft, eine Bin-
dungswirkung zu, die auch im gierichtllchen Vedahren zu
beachten sei. Wäre die Auffassung des BVerwG dchtig, so
wäre dle Grenze zwischen der Verwaltungsvoßchrift und der
Rechtsvo dufgehoben, und demgemäß würden der Verwöl-
tung gesetzgeberische Befugnisse zufallen, die ihr aus vefas-
sungsrechtlichen Gründen nicht zustehen. Diese Konsequenz
wird vom BVerwG seit langem igBoriet, obwobl es hielfür bis
heute keine schlüssige Begründüng angeboten hat. Es hat im
vorliegenden FalI auch nicht die Brücke beschritten, die illm
vom OVG Koblenz gebaut worden war, indem das OVG die
TA Lärm lediglich als Orientierungshilfe für die tatrichter-
liche Beweftung von Lärmimmissionen angesehen hatte.

Immerhin anerkennt das BVerwG nun die Unzulänolich,
kej l  der TA Ldrm, wo aul läl l ige Scha l i  rm mi ssionen zu vcr-
anschlagen sind, die von der Verwaltungsvorschrift nicht
erfasst werden. Das wird deutlich, wo das BVerwG das im
konkreten FaIl aufgetretene Geräusch wie ein nach der TA
Lärm beachtliches impulshaltiges Geräusch behandelt, ob-
wohl es ,,nicht so sehr" als solches bewertet werden konnte.
Es akzeptiert auch die Ansicht des OVG, derzufolge es maß
geblich auf die Frage ankommt, ob die Ceräusche in einer
strörenden AuffäIligkeit wahmehmbar sind, und zwar un-
abhängig davon, ob das Störyotential den TA-Lärm-Kriteden
der Ton- oder Impulshaltigkeit zugeordnet zuwerden vemag
oder nicht. Diese Konsequenz hätte jedoch schon dann nahe-
gelegen, wenn das BVerwG von vornherein anerkannt hätte,
dass es letzt l ich auf die Klärung der Frage ankommt, ob
schädliche Umwelteinwirkungen i. S. v. S 3 Abs. 1 BImSchc

1. BaUGB 0G 1 Abs. 6, 7. 1 a Abs.3
Ist ein Bebauungsplan mit Eingdifen in Natur und Land-
schaft verbunden, kann die Hinnahme eines Ausgleichs-
defizits abvrägungsiehlerlrei sein, wenn dies mit der Un'
zulänglichkeit rechnerischer Verf ahren zur Bewertung von
Beeinträchtigungen votl Natur und Landschall und deren
Aüsgleich begründet wird.

BVerwG, Beschluss vom 07.11.2007 - BVeMG 4 BN 45.07 -

A u s  d e n  C r ü n d e n  I

Die Beschwerde hat keinen Efolg.

1. Die Revision ist nicht nach Q 132 Abs.2 Nr.2 VwcO zu-
zulassen,

Der Revisionszulassuogsgrund der Divergenz liegt vor, wenn
die Voinstanz in Anwendung deEelben Rechtsvorschrift mit
einem ihre Entscheidung tragenden Rechtssatz einem eben,
solchen Rechtssatz des BVerwG widerspricht (vgl. Beschl. v.
20 .12 .1995  BVerwG 6  B  35 .95  -  NVWZ-RR 1996 ,71 ,2 ;
st. Rspr). Die Beschwerde behauptet eine Divergenz zwischen
dem Normenkontrollurteil (OVG Münster, Ur1. v. 10.07 .2OOl
- 7 D 43106.NE jul is) und dem Urtei l  des Bverwc vom
09.06.2004 BVerwG gA 11.03 - (BVerwGE 121,72 <80>).
Das BVerwG habe den Rechtssatz aufgestellt, dass Eingriffe in
Natur und Landschaft vollständiq kompensiet werden müss-
ten, Damit sei nicht vereinbar, dass das OVG die Hinnahme

RdL 2008, Nr.02

vorliegen, und nicht auf die Frage, ob die Umwelteinwi.kun-
gen von der TA Lärm erlasst werden. Die Ausdchtung am
Gesetz ist auch deshaib unabweisbar. weil  sich der Staat
unter der Fixierung auf eine Verwaltungsvorschdft nicht der
Schutzverpflichtung entziehen kann. die ihm wegen Art. 2
Abs. 2 S. 1 GG oblieqt.

Indessen wird sich die Rspr. wahrscheinlich zunehmend
dem Problem stellen müssen, inwieweit von Windkraftanla-
gen Schallimmissionen ausgehen, die bisher nicht nur nicht
von der TA Lärm, sondern überhaupt nicht als Belästigungs-
und Gefahrenpotential in Betracht gezogen worden sind.
Diese Prognose liegt bereits deshalb nahe, weil sich ange-
sichts der bisher vom BVerwG angeleiteten FLierung auf di€
TA Lärm das Interesse im wesentllchen auf die Lautstärke
konzentriet hat, die A der Geräusche aber vernachlässigt
worden ist. Nimmt man einmal an, den neuerdings diskutier-
ten Gefährdungen durch Infraschall {also den von Menschen
nicht hörbaren. aber auf den Menschen dennoch wirksamen
Schall) sei eine Gefahr beizumessen, so wird sich der Staat
der Pfllcht zur Belastungsminimierung schwerlich unter HirI
weis auf das Verwaltungsinnenrecht entziehen können.

Obwohl das BVerwG nach dem ersten Anschein den Ein-
druck erweckt, an den Kriteden der TA Lärm festhalten zu
wollen, hat es die Uberprüfungskriterien in Wirklichkeit er
weitet. Es ftagt nun zusätzlich danach, ob im konkreten Fall
eine außergewöhnliche Störwirkung zu registieren ist. Es ist
nur folgedchtig, wenn es angesichts dessen auI die Pfliclrt der
Tatgeichte hinweist, Uberprüfungen auch unter diesem er-
weiteften Gesichtswinke! vomehmen zu müssen.

Prof. Dr. E. Ouambusch, Bielefeld

eines Ausgleichsdefizits im einstelligen Prozentbereich bil
lige. Das BVerwG habe die Forderung nach vollständiger
Kompensation eines Eingiffs zwar in Bezug auf Planfest-
stel lungsbeschlüsse erhoben. Da diese Forderung aus $ B
BNatSchG a. F. und den diese Vorschrift umsetzenden lan-
desrechtlichen Reqelungen begründet worden sei, beziehe sie
sich jedoch auch auf die Aufstellung von Bebauungsplänen,
bei der die naturschutzrechtliche Eingiffsregelung gem. 0 1a
Abs.3 S, 1 BaUGB anzüwenden sei.

Die Divergenzrüge greift nicht durch, weil sich die diver-
gierenden Rechtssätze im Normenkontrollufieil und lm Urteil
des BVerwG vom 09.06.2004 (a.a.o.) nicht auf dieselbe
Rechtsvorschrift beziehen. Der Maßstab, an dem das BVerwG
das Ausgleichskonzept eines straßenrechtlichen Planfest-
stellungsbeschlusses gemessen hat, waren landesrechtliche
Vorschriften des Naturschutzrechts, die in Ausfüllung des 0I
Abs.2 BNatSchG a.F. ergangen waren. Naturschutzrecht ist
hier nur insoweit maßgeblich, als es um die Feststellung geht,
dass derVollzug des umstrittenen Bebaurlngsplans mit einem
Eingriff in Natur und Landschaft verbunden ist. Die Frage, ob
der Eingdfl vollständig ausgeglichen werden muss oder ob
ein Ausgleichsdefizi t  hingenommen werden kann, beant-
wofiet sich dagegen nactt den Voßcbiften des BaUGB (0 21
Abs. 1 BNatSchG), Zu Recht hat deshalb das OVG die Frage,
ob dle planbedingten Folgen des Eingriffs in Natur und Land-
schaft zutreffend bewältiqt siDd, anhand des $ 1a Abs.3 S. 1

B .  E N T S C H E I D U N G E N  D E R  G E R I C H T E  U N D  B E H O R D E N

33


